
Probleme zu lösen, ist für Selbständige
Alltag. Unternehmenskrisen (und lei-
dermanchmal auch Firmenpleiten)
gehören zumWirtschaftsleben. Daher
sollteman sich als Unternehmerin oder
Unternehmer nicht alleinmit der Frage
beschäftigen, ob das Unternehmen in
eine Krise kommt (denn dies können
nur sehr wenige Unternehmen lebens-
lang vermeiden). Die Frage ist viel-
mehr:Wie gehtmanmit der Krise um?
Fachleute sind sich einig:
Je früher insolvenzgefährdete Unter-
nehmenBeratungs- undUnterstüt-
zungsangebote nutzen, desto größer
ist dieWahrscheinlichkeit, dass
Sanierungsbemühungen erfolgreich
sind.

Unternehmen, die durch dieWirt-
schafts- und Finanzkrise in Schwierig-
keiten geraten sind, solltenmit ihrer
Hausbank oder einemBerater prüfen,
ob sie die Finanzierungs- und Bürg-
schaftsangebote des „Wirtschaftsfonds
Deutschland“ nutzen können
(s. Seite II).

Anstelle eines aktiven Krisenma-
nagements vertrauen ansonsten viele
Unternehmerinnen undUnternehmer
zu lange auf das „Prinzip Hoffnung“
und verlieren so kostbare Zeit imKampf
umdie Rettung des Unternehmens und
den Erhalt von Arbeitsplätzen.

Wenn auch die Programme aus
dem „Wirtschaftsfonds Deutschland“
keine Lösung bieten, gilt Folgendes:

Je früher ein Insolvenzantrag ins
Auge gefasst wird, desto größer kann
dieChanceauf einenNeuanfang sein.

Wie kommt es zu
Unternehmenskrisen?
Unternehmenskrisen sind selten unver-
meidliches Schicksal. Sie resultieren
meist aus (vermeidbaren) Fehlern, z.B.:

3 Mängeln in Planung und (Markt-)
Information

3 ungenügender Berücksichtigung
derMarktentwicklungen

3 Fehlern bei der Gestaltung des Pro-
dukt- bzw. Dienstleistungsprogramms

3 Fehlentscheidungen bei der
Standortwahl

3 Fehlentscheidungen bei der tech-
nologischen Ausstattung und Rohstoff-
sicherung

Informationen zur Existenzgründung und -sicherung
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Insolvenzeröffnungsgrund vor, bleibt
nur eine Frist von höchstens dreiWo-
chen, um den Insolvenzeröffnungs-
grund zu beseitigen. Gelingt dies nicht,
ist die Geschäftsführunggesetzlich dazu
verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu
stellen.

3 Selbständige, die als (ehemalige)
Einzelunternehmer/innen oder (ehe-
malige) Gesellschafter/innen einer
Personengesellschaft persönlich für
entstandene Verbindlichkeiten haften,
können einen Insolvenzantragwegen
(drohender) Zahlungsunfähigkeit stel-
len. Die Frage ist im Einzelfall, ob (bzw.
wann) eine Insolvenzantragstellung
zur Schuldenregulierung sinnvoll ist.

Ziel eines Insolvenzverfahrens ist
in erster Linie, die Gläubiger zu befrie-
digen. Ziel kann auch sein, das Unter-
nehmenmithilfe des Insolvenzverfah-
rens zu sanieren, soweit dadurch die
„Befriedigungsaussichten der Gläubi-
ger“ nicht verschlechtert werden. Dem
redlichen Schuldner soll darüber hin-
aus die Gelegenheit gegebenwerden,
sich von restlichen Verbindlichkeiten
zu befreien.

Liquidation, Sanierung oder
Neustart?
Viele Unternehmer verstehen unter
„Insolvenz“ immer noch ausschließlich
die „Liquidation“ des Unternehmens.

Sie verkennendabei, dass das betroffene
Unternehmen z.B. mithilfe eines Insol-
venzplans auch saniert werden kann.

Dass die bestehendenMöglichkei-
ten zur Sanierung eines Unternehmens
bisher nur unzureichend genutzt wer-
den, liegt auch daran, dass diemeisten
Unternehmen eine rechtzeitige Insol-
venzantragstellung scheuen und zu-
nächst versuchen, die Unternehmens-
krise ausschließlich aus eigener Kraft
zu lösen. Leider kostet dieser Versuch
häufig nicht nur kostbare Zeit, sondern
auch genau die Liquidität sowie das
verbliebeneVertrauen vonKunden und
Lieferanten, Mitarbeitern und Kredit-
gebern, das für eine Sanierung im Insol-
venzverfahren sowichtig ist.

Ob im Insolvenzverfahren ein Un-
ternehmen liquidiertwird, ob dieUnter-
nehmerin oder der Unternehmer die
selbständige Tätigkeit beendet oder
wieder aufnimmt, ob esMöglichkeiten
gibt, das Unternehmen durch eine so
genannte übertragende Sanierungoder
mithilfe eines Insolvenzplans zu retten:
All dieswird letztendlich vom Insolvenz-
verwalter und den Gläubigern ent-
schieden.Maßstab für solche Entschei-
dungen ist immer die Antwort auf die
Frage: Unter welchen Voraussetzungen
können die Gläubiger bestmöglich be-
friedigt werden?

3 unzureichender Personalplanung
und -führung

3 mangelhafter finanzieller Aus-
stattung (z.B. zuwenig Eigenkapital)

3 mangelhaftem Liquiditäts- und
Kreditmanagement

Wichtig ist daher: Lassen Sie sich bei
Unternehmenskrisen unbedingt bera-
ten (z.B. bei den „Runden Tischen“ der
KfWMittelstandsbank).

Wie kommt es zu Insolvenzen?
Ein fehlendes oder unzureichendes Kri-
senmanagement ist häufig die Ursache
dafür, dass z.B. aus Zahlungsschwierig-
keiten eine Zahlungsunfähigkeit wird.
Dann ist eine Insolvenzmit einer an-
schließenden Liquidation des Unter-
nehmens oft nichtmehr abzuwenden.

Für diemeisten insolventen Unter-
nehmen gilt: Sie haben nurwenige
Mitarbeiter undmachen geringe Um-
sätze. Gerade neu gegründete Unter-
nehmen haben ein höheres Insolvenz-
risiko, da sie noch dabei sind, sich ihren
Markt zu erschließen. Viele Gründer
unterschätzen Dauer und Kosten einer
erfolgreichenMarktetablierung.Mit (zu)
wenig Eigenkapital geht ihnen häufig
„die Luft aus“, bevor das Unternehmen
überhaupt „in Fahrt“ gekommen ist.

Aber auch Kapitalgesellschaften
haben ein besonderes Insolvenzrisiko,
da sie aufgrund ihrer Haftungsbegren-
zung nur sehr eng bemessene zeitliche
und rechtlicheMöglichkeiten haben,
eine Zahlungsstockung bzw. -unfähig-
keit oder eine (drohende) Überschul-
dung aus eigener Kraft zu beheben.
Geschäftsführer bzw. Vorstände einer
Kapitalgesellschaftmüssen unter
bestimmten Voraussetzungen einen
Insolvenzantrag stellen.

Was bedeutet eine Insolvenz?
Insolvent sein bedeutet, zahlungsun-
fähig oder überschuldet zu sein, also
z.B. Rechnungen von Lieferanten oder
Löhne der Angestellten nichtmehr
fristgemäß oder im schlimmsten Fall
gar nichtmehr bezahlen zu können.
Was bei einer bestehenden oder dro-
henden Zahlungsunfähigkeit bzw. bei
Überschuldung zu tun ist, ist abhängig
von der Rechtsform des Unternehmens
und seiner konkreten Situation:

3 Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH)
sind insolvenzantragspflichtig. Liegt ein

Fast die Hälfte der Deutschen hat Angst zu scheitern

Würde Sie die Angst, zu scheitern davon abhalten, ein Unternehmen zu gründen?
„Nein“-Antworten pro 100 Erwachsene (18–64 Jahre)

53,8
Spanien

53,5
Deutschland

65,5
Australien

64,2
Großbritannien

59,8
Dänemark

71,1
Niederlande

79,0
USA

Quelle: GEM-Länderbericht Deutschland, 2006
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Die Insolvenzordnung unterscheidet
ein Unternehmensinsolvenzverfahren
(auch Regelverfahren genannt) und
ein Verbraucherinsolvenzverfahren.

Das Unternehmensinsolvenz-
verfahren

Der Insolvenzantrag kann entwe-
der vomSchuldner oder vomGläu-

biger beim zuständigen Insolvenzge-
richt gestellt werden und zwar immer
dann, wenn der Schuldner zahlungsun-
fähig ist. Der Schuldner selbst kann auch
bereits bei drohender Zahlungsunfähig-
keit einen Antrag stellen – in der Regel,
umdie Sanierungschancen imRahmen
des Verfahrens zu erhöhen. Für juristi-
sche PersonenwieGmbHoder AG, aber
auch für so genannte kapitalistische Per-
sonengesellschaftenwiedieGmbH&Co.
KG, ist die Überschuldung einweiterer
Eröffnungsgrund. Diese Gesellschafts-
formen sind verpflichtet, bei insolvenz-
rechtlichemVorliegen einer Überschul-
dung und/oder Zahlungsunfähigkeit
einen Insolvenzantrag zu stellen.

Nach der Antragstellung, die
ggf. mit einemAntrag auf Rest-

schuldbefreiung zu verbinden ist (s.u.),
prüft das Gericht die Eröffnungsvoraus-
setzungen. Hierzu gehört auch die Fra-
ge, ob genugUnternehmenswerte als
Insolvenzmasse zurVerfügung stehen
(z.B.Geld,Maschinen, Fahrzeuge), um
zumindest die Kosten des Verfahrens
zudecken. Erst nachdieser Prüfung
wird das Verfahren eröffnet und ein In-
solvenzverwalter bestellt. Zwischen An-
tragstellung und Verfahrenseröffnung
setzt das Gerichtmeist einen vorläufi-
gen Insolvenzverwalter ein, der die
Masse sichern und nachMöglichkeit
das Unternehmen fortführen soll.

Spätestens drei Monate nach der
Verfahrenseröffnungmuss der

Insolvenzverwalter einen Bericht über
die finanzielle Situation und die Chan-
cen der Fortführung des Unterneh-
mens vorlegen. Die Gläubigerversamm-
lung entscheidet daraufhin, ob das
Unternehmen liquidiert oder saniert
werden soll.

gericht einen Antrag auf Eröffnung des
Verbraucherinsolvenzverfahrens stel-
len. Gleichzeitig kann der Antrag auf
Erteilung einer Restschuldbefreiung –
ggf. verbundenmit einemAntrag zur
Stundung der Verfahrenskosten – ge-
stellt werden.

Auf Grundlage eines Schulden-
bereinigungsplans kann das Ge-

richt einen Einigungsversuch zwischen
Schuldner und Gläubigern herbeifüh-
ren. Der Schuldenbereinigungsplan
erläutert, in welcher Höhe und inwel-
cher Form die Schulden beglichenwer-
den sollen (z.B. durch eine Ratenzah-
lung nach einem Teilerlass und der
Stundung der Restschulden). Äußern
sich die Gläubiger nicht, gilt dies als
Zustimmung. Stimmen einzelne Gläu-
biger dem Schuldenbereinigungsplan
nicht zu, kann ihre Zustimmung durch
das Gericht ersetzt werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Plan keinen
Gläubiger benachteiligt und die Gläu-
biger insgesamt nicht schlechter stellt
als bei Durchführung eines Insolvenz-
verfahrens.

Kommtwiederum keine Eini-
gung zustande oder verzichtet

dasGericht auf einen Einigungsversuch,
wird ein vereinfachtes Insolvenzverfah-
ren eröffnet. Das Gericht bestellt einen
Treuhänder und kann anordnen, dass
die Insolvenzmasse (d.h. das pfändbare
Vermögen) nicht verwertet wird, son-
dern der Schuldner einen bestimmten
Betrag, der demWert derMasse ent-
spricht, an den Treuhänder zwecks Ver-
teilung an die Gläubiger zu zahlen hat.

Restschuldbefreiung: Wer einen An-
trag auf Restschuldbefreiung stellen
will, muss zuvor imUnternehmensin-
solvenzverfahren und imVerbraucher-
insolvenzverfahren einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens ge-
stellt haben. Der Antrag auf Restschuld-
befreiung kann ggf. mit einemAntrag
auf Insolvenzkostenstundung verbun-
denwerden. In diesem Fall werden
dem Schuldner, dessen Vermögen zur
Deckung der imVerfahren entstehen-
den Kosten nicht ausreicht, auf Antrag
die Verfahrenskosten gestundet.Wird
demAntrag auf Restschuldbefreiung
stattgegeben – dies ist nur für den so

Überblick über die Insolvenzordnung

1.

Entscheiden sich die Gläubiger
dafür, das Unternehmen zu sa-

nieren, kann sowohl vom Schuldner als
auch vom Insolvenzverwalter ein In-
solvenzplan vorgelegt werden. Unter-
nehmer bzw. Geschäftsführungen, die
das Unternehmen sanierenwollen,
sind imÜbrigen gut beraten, schonmit
einem frühzeitig wegen drohender
Zahlungsunfähigkeit gestellten Antrag
einen Insolvenzplan einzureichen.

Gläubiger, die Sicherheiten erhal-
ten haben (z.B. Fahrzeuge, Ma-

schinen unter Eigentumsvorbehalt),
dürfen diese nicht einfach aus dem
Unternehmen abziehen. Achtung: Die
Rechte dieser gesicherten Gläubiger
können zugunsten der Fortführung des
Unternehmens eingeschränkt werden.

Haben sich die Gläubiger dafür
entschieden, dass das Unterneh-

men nicht fortgeführt, sondern liqui-
diert werden soll, erhalten alle ungesi-
cherten Gläubiger (d.h. diejenigen, die
keine Sicherheiten vom Schuldner er-
halten haben) aus demVerkauf der ver-
bleibenden Unternehmenswerte eine
gleich hohe Quote, soweit ihre Forde-
rungen nicht nachrangig sind.Wenn
das Unternehmen liquidiert und die
Gläubiger aus demVerkauf nur teil-
weise befriedigt wurden, bleiben vielen
Unternehmern immer noch persönli-
che Schulden, z.B. bei der Bank. Von
diesen Restschulden können sie sich
über ein Restschuldbefreiungsverfah-
en, das sich an ein Insolvenzverfahren
über ihr Privatvermögen anschließt,
befreien.

Das Verbraucherinsolvenz-
verfahren

Der Schuldnermuss zunächst ver-
suchen, sichmit den Gläubigern

außergerichtlich zu einigen. Unterstüt-
zung erhält er dabei von einer staatlich
anerkannten Insolvenzberatungsstelle,
einemRechtsanwalt, Notar oder Steuer-
berater.

Kommt keine außergerichtliche
Einigung zustande, kann der

Schuldner beim zuständigen Insolvenz-

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Fortsetzung auf Seite 8

2.



Schuldnerberatung:
Zunehmend auch für Klein-Unternehmer
Immer häufigerwenden sichUnterneh-
mer in Not an Schuldnerberatungsstel-
len, weil sie keinen anderen Ansprech-
partner finden oder sich die Kosten für
einen Rechtsanwalt nicht leisten kön-
nen. Von den insgesamt 1.100 Schuld-
nerberatungsstellen der Kommunen
oderWohlfahrtverbände bieten schät-
zungsweise gerademal zehn bis zwan-
zig Prozent einen Service für Unterneh-
mer in der Krise an. Noch gibt es kein
geschlossenes Netz an Beratungsstellen
für diesen Personenkreis.

Angst um die Existenz
Es sind vor allem die kleinen Ein- bis
Fünf-Personenbetriebe vomGastro-
nomen über Freiberufler wie Handels-
vertreter, Architekten und EDV-Dienst-
leister bis hin zu Kurierdiensten oder
Nagelstudios, die nicht selten aus der
Not geborenwurden. Ratsuchende, die
sich an die Schuldnerberatungwen-
den, befinden sich in einer finanziellen,
unternehmerischen sowie oft auch in
einer sozialen und emotionalen Krise.
Auch die existenzielle Angst umdie
Familie ist natürlich immens. Diese
Verbindung ausmateriellem, psychi-
schemund sozialem Stress führt häufig
zu einer völligen Überlastung und

blockiert die eigene Handlungsfähig-
keit. Oft kommen noch rechtliche Pro-
bleme hinzu, wenn beispielsweise
Aufträge nichtmehr erledigt werden
konnten. Auch die Angst vor dem
Statusverlust belastet viele.

Angst nehmen – externe Hilfe
hinzuziehen
Erste Aufgabe der Schuldnerberater ist
es, denHilfesuchenden deutlich zu
machen, wie sie ihr Leben absichern
können, so dass sie nicht „unter der
Brücke schlafenmüssen“. Jedermittel-
lose gescheiterte Unternehmer hat
grundsätzlich ein Recht auf Arbeitslo-
sengeld II, wenn eine Bedürftigkeit ent-
sprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen gegeben ist. Und damit ist zu-
mindest schon einmal die Existenz ge-
sichert.Wenn diese Angst erst einmal
genommen ist, kannman sich auf die
Analyse der Unternehmenssituation
konzentrieren. Gegebenenfalls arbei-
ten Schuldnerberatungen hier auch
mit externen Unternehmensberatern
oder Existenzgründungsberatungsstel-
len zusammen. Darauf aufbauendwer-
den entweder Perspektiven des Firmen-
erhaltes entwickelt oder aber auch eine
geordnete Abwicklung vorbereitet.

Gründer mit Ballast
Eineweitere Gruppe der Ratsuchen-
den, die sich an die Schuldnerberatung
wendet, sind Gründer, die einen negati-
ven Schufaeintrag bzw. einen Eintrag
im Schuldnerverzeichnis des Amtsge-
richtes haben und daher nicht kredit-
würdig sind. Diese Datenwerden nach
drei Jahren gelöscht. Eine vorzeitige
Löschung kann erfolgen, wenn die
Verbindlichkeiten bereinigt werden.
Der Königsweg für diese Gründer heißt
daher: zuerst die alten Schulden berei-
nigen, dann ein solides Geschäftskon-
zept erarbeiten und dabei konkrete Be-
ratung in Anspruch nehmen.

Unterschiedliche Schwerpunkte
Schuldnerberatungen haben diverse
Strategien entwickelt, umKleinunter-
nehmern in der Krise zu helfen. Die
Schuldnerhilfe Köln e. V. hat beispiels-
weise gemeinsammit dem Institut für
Finanzdienstleistungen (iff) Hamburg
eine telefonische Krisenhotline für
Unternehmer in Köln erprobt. Lang-
jährige Erfahrungen in diesem Bereich
haben auch die Schuldnerberatung
beim Institut für soziale und kulturelle
Arbeit (ISKA) in Nürnberg und die
Schuldnerberatungder StadtMünchen.
InMünchen kooperiert die Schuldner-
beratung beimThema„Überbrückungs-
finanzierung“ zur Sicherstellung des
Lebensunterhaltes engmit den ande-
ren städtischen Sozialdiensten. Meist
benötigen gerade junge Kleinunter-
nehmer nur eine “Finanzspritze“, um
über einemomentan schlechte Auf-
tragslage hinwegzukommen.

Schuldnerberatungsstellen finden
Ein Verzeichnis über Schuldnerbera-
tungsstellen in Deutschland finden
Interessierte in einer Übersicht der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Schuldnerbe-
ratunge.V. (BAG-SB),www.bag-sb.de.
Ob die jeweilige Stelle auch Selbstän-
dige berät, müssen die Ratsuchenden
erfragen.

Klaus Hofmeister, Schuldner- und Insol-
venzberatung der Stadt München,
Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung, www.bag-sb.de
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164.597

Gesamtinsolvenzen

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009
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Übersicht

Wenn nichts mehr geht – Schritte zur geordneten Abwicklung
Umdie Rahmenbedingungen für einenNeustart zu verbessern, sollte der Ausstieg aus dem insolventen Unternehmen
möglichst geordnet und rechtzeitig vonstattengehen. In dieser Phase können schnell – auch strafrechtlich relevante – Fehler
gemacht werden, die einenNeustart belasten oder sogar unmöglichmachen.

3 Bedürftige (ehemalige) Selbständige haben Anspruch
auf das neue Arbeitslosengeld II (ALG II). Das ALG II
ersetzt seit dem 1.1.2005 die bisherige Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für bedürftige Erwerbsfähige. Zuständig
hierfür ist das örtliche JobCenter.

3 Auch Einkommen aus selbständiger Tätigkeit unterliegt
den Regelungen des Pfändungsschutzes. Lassen Sie sich
ggf. bei der örtlichen Schuldnerberatung beraten.

Finanzielle Grundlagen

3 Verschaffen Sie sich einen realistischenÜberblick über
denwirtschaftlichen Stand IhresUnternehmens. Sichten,
ordnenund überprüfen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen
Unterlagen, Rechnungen,Mahnungen und auch Ihre
Unterlagen zu offenen Forderungen. Überprüfen Sie, ob
bzw. wie weit die Liquidität reicht, umden geordneten
Rückzug vomMarkt zu vollziehen.

3 Denken Sie an die Veräußerung von Teilen des Betriebs-
vermögens, über die Sie frei verfügen können. Ver-
handeln Siemit Ihren Lieferanten bzw.Mitbewerbern
und/oder nutzen Sie Sonderverkäufe, um Ihr Lager so-
weit wiemöglich zu räumen.

3 Machen Sie Ihre abschließenden Steuererklärungen;
holen Sie noch nicht gemachte Erklärungen schnellst-
möglich nach.

3 Kündigen Sie laufende Verträge und Einzugsermächti-
gungen.

Schuldenregulierung

3 Das Insolvenzrecht ermöglicht natürlichen Personen
über einen Insolvenzantrag (verbundenmit einemAn-
trag auf Restschuldbefreiung und ggf. Insolvenzkosten-
stundung) eine Entschuldung in absehbarer Zeit. Auch
bei einer hohen Verschuldung gibt es hierdurch eine rea-
listische Aussicht auf einen schuldenfreien Neustart.

3 Ob Sie – ggf. bereits im Rahmen Ihrer geordneten Ab-
wicklung – einen Insolvenzantrag stellen oder zunächst
versuchen, sich außergerichtlichmit Ihren Gläubigern
zu einigen, kann nur einzelfallbezogen entschiedenwer-
den. Als Geschäftsführer/in einer Kapitalgesellschaft
müssen Sie auf jeden Fall eine ggf. bestehende Insolvenz-
antragspflicht beachten.

Allgemeine Empfehlungen

3 Machen Sie sich einen Plan:Wenn Sie Ihre Selbständig-
keit aufgebenmüssen, weil Ihr Unternehmen nichtmehr
rentabel arbeitet und Sie Ihre Verbindlichkeiten nicht
bedienen können, bemühen Sie sich um einmöglichst
geordnetes Vorgehen.Hektischer Aktionismus verschärft
die Problematik.

3 Verzögern Sie notwendige Schritte nicht: Halten Sie den
Status der Selbständigkeit nicht unnötig lange aufrecht.
Wenn Sie die notwendigen Schritte zur geordneten
Abwicklung vollzogen haben,melden Sie Ihr Gewerbe
zügig ab.

3 Bei Kapitalgesellschaften: Beachten Sie die bestehende
Insolvenzantragspflicht! Als Geschäftsführer bzw. Ge-
schäftsführerin einer Kapitalgesellschaft sind Sie ver-
pflichtet, spätestens (!) dreiWochen nach Eintreten des
Insolvenzgrundes einen Insolvenzantrag zu stellen.
Ansonstenmachen Sie sich strafbar und haften persön-
lich für den dann entstandenen Schaden.

3 Quälen Sie sich nichtmit Selbstvorwürfen undVersagens-
gefühlen. Bedenken Sie, dass unternehmerischesHandeln
immer ein Risiko birgt und das Scheitern eines Unterneh-
mens Ausdruck dieser Tatsache ist.

3 Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Öffnen Sie unter
allen Umständen Ihre Post.

3 Informieren Sie Ihre Familie und Freunde, sprechen Sie
mit einer Vertrauensperson über Ihre Situation. Gesprä-
che können entlasten und den Blick auf noch nicht er-
kannteWege freimachen.

3 Informieren Sie Ihre Hausbank, Ihre sonstigen Gläubiger
und Bürgen über die Situation. Bleiben Sie realistisch.
Machen Sie keine Versprechungen zur Schuldenregulie-
rung, die Siemöglicherweise nicht halten können.

3 Informieren Sie Ihr Personal über die betriebliche Situa-
tion. Unter Umständen gibt es Insolvenzgeld für rück-
ständige Löhne. Über die genauen Leistungsvorausset-
zungen und Antragsmodalitäten informiert die Arbeits-
agentur.

Existenzsicherung

3 Melden Sie sich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend
und klären Sie, ob sie noch Versicherungsansprüche auf
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosen-
geld I) haben. Noch bestehende Ansprüche ruhen nach
einer Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit und ver-
jähren spätestens vier Jahre nach erfolgter Existenzgrün-
dung. Achtung: Stichtagsregelung!

GründerZeiten

Quelle: Christiane Siegel, G.I.B. 2009
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Wirtschaftsfonds Deutschland
UmUnternehmen dabei zu unterstützen, die Schwierigkeiten anlässlich der weltweiten Finanz- undWirtschaftskrise zumeis-
tern, hat die Bundesregierung imRahmen der Konjunkturpakete I und II ein besonderes Kredit- und Bürgschaftsprogramm
aufgelegt: den „Wirtschaftsfonds Deutschland“. Der Fonds istmit insgesamt 115Milliarden Euro ausgestattet. Dazu gehören:

KfW-Sonderprogramm – Mittelständische
Unternehmen

Es bietetmittelständischen Unternehmen Kredite an: entwe-
der zur Finanzierung von Investitionsvorhaben oder auch zur
Betriebsmittelfinanzierung, also z. B. für Löhne und Gehälter,
Lieferantenverbindlichkeiten oder auch die Vorfinanzierung
von Aufträgen. Gefördert werden Unternehmen, deren Um-
satz 500Millionen Euro im Jahr nicht überschreitet. Es ist auch
für Freiberufler zugänglich. Der Kredithöchstbetrag liegt bei
50Millionen Euro pro Vorhaben, die Obergrenze für so ge-
nannte Projektfinanzierungen beträgt 200Millionen Euro.

KfW-Sonderprogramm – Große Unternehmen

Gefördert werden Unternehmenmit einem Jahresumsatz
vonmehr als 500Millionen Euro. Der Kredithöchstbetrag
liegt bei 300Millionen Euro.

Eine Besonderheit beider Sonderprogramme ist, dass die
Hausbanken, die Kredite aus dem Sonderprogramm-Topf
ausreichen, von der KfWweitgehend von Risiken entlastet
werden: durch eine Haftungsfreistellung.

3 Haftungsfreistellung KfW-Sonderprogramm–Mittel-
ständische Unternehmen: Investitionsfinanzierung
90 Prozent, Betriebsmittelfinanzierung 60 Prozent

3 Haftungsfreistellung KfW-Sonderprogramm–Große
Unternehmen: Investitionsfinanzierung 70 Prozent,
Betriebsmittelfinanzierung 50 Prozent

Bürgschaftsprogramm

Eshat einGesamtvolumenvon75MilliardenEuro.Hintergrund:
Aufgrund der Finanz- undWirtschaftskrise ist es für viele Un-
ternehmen schwieriger geworden, Bankkredite zu erhalten.
Es fehlt ihnen insbesondere häufig an Sicherheiten. Das Bürg-
schaftsprogrammverschafft an dieser Stelle Erleichterung.

Der Bundwird damit künftig sowohl die Bürgschaftsbanken
als auch die Länder bzw. Landesförderbanken, die Unterneh-
men bei fehlenden Sicherheiten durch Bürgschaften unter
die Arme greifen, deutlich entlasten.

3 Kleinere Bürgschaften bieten die Bürgschaftsbanken in
den Bundesländern an. Umden Bürgschaftsbanken ihre
Entscheidung zu erleichtern, eine solche Bürgschaft zu
übernehmen, stehen der Bund und das jeweilige Land
von jeher für denGroßteil der übernommenen Bürgschaft
gerade: durch so genannte Rückbürgschaften. Der ver-
bleibende Risikoanteil der Bürgschaftsbankenwird im
Rahmender Konjunkturprogrammenunmehr umweitere
zehn Prozentpunkte reduziert. Dafür erhöht der Bund
entsprechend seinen Rückbürgschaftsanteil. Der Höchst-
betrag für Bürgschaften der Bürgschaftsbankenwurde
von einerMillion auf zweiMillionen Euro angehoben.

3 Dort, wo die Bürgschaftsbanken nicht zuständig sind,
übernehmen die Länder Bürgschaften für Beträge zwi-
schen zweiMillionenund50Millionen Euro (in denneuen
Ländernbis zehnMillionenEuro). Auchhier gibt es künftig
eine Risikobeteiligung des Bundes. In diesem Fall über-
nimmt der Bund nunmehr 50 Prozent der Bürgschaft.

3 Für Bürgschaftsbeträge, die 10Millionen Euro (in den
neuen Bundesländern) bzw. 50Millionen Euro (in den
alten Bundesländern) übersteigen, gibt es parallele
Bund-Länder-Bürgschaften. In den neuen Bundesländern
teilen sich Bund und Länder dabei das Risiko imVerhält-
nis 60 zu 40; in den alten Bundesländern liegt die Risiko-
verteilung bei 50 zu 50.

Die Bürgschaften im Rahmen des „Wirtschaftsfonds Deutsch-
land“ umfassen nicht nurwie bisher vornehmlich Investitions-
mittelfinanzierungen, sondern gelten nunmehr auch für Be-
triebsmittelfinanzierungen. Sie decken unter besonderenVor-
aussetzungen künftig bis zu 90 Prozent des Ausfallrisikos ab.

Für BürgschaftenderBürgschaftsbankenkönnenUnterneh-
menüber ihreHausbankeinenAntragbei der Bürgschaftsbank
in ihremBundeslandeinreichen.Geht es umLandesbürgschaf-
tenoder kombinierte Bund-Länder-Bürgschaften, so kanndie
HausbankeinenAntragbei der zuständigen Stelle stellen, dem
sogenanntenMandatar des Landes bzw. des Bundes.

Die Angebote des „Wirtschaftsfonds Deutschland“ gelten für
Vorhaben, die vor dem 31. Dezember 2010 begonnenwerden.

KfW-Kredite für Konsortialfinanzierungen

Großunternehmenwerden oft vonmehreren Banken ge-
meinsam, so genannten Bankenkonsortien, finanziert. Die
Bundesregierung hat die Voraussetzung dafür geschaffen,
dass sich die KfW als Partner an der Finanzierung von Groß-
unternehmen und amdamit verbundenen Risiko beteiligen
kann.

Gefördert werden Unternehmenmit einem Jahresumsatz
vonmehr als 500Millionen Euro. Dabei übernimmt die KfW
bei Finanzierungsvorhabenmaximal 200Millionen Euro.
Unter dem Strich darf dieser KfW-Anteil aber nichtmehr als
50 Prozent der gesamten Finanzierung ausmachen. Anträge
auf eine Konsortialfinanzierungmit der KfWmüssen
Unternehmen bei ihrer Hausbank stellen, die dann die
gesamte Finanzierung auch abwickelt.
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III

Kommunikation in Krisenzeiten

Quelle: Zentrum für Management- und Personalberatung EdmundMastiaux & Partner, Bonn

Übersicht

WerwederMitarbeiter noch Auftraggeber, Lieferanten und Banken über die Schieflage imUnternehmen rechtzeitig aufklärt,
läuft Gefahr, die Krise nochweiter zu verstärken: Spekulationen und Gerüchte erhalten enormen Auftrieb. DieWahrscheinlich-
keit, dass sich eine Unternehmenskrise zur Existenzkrise entwickelt, steigt um ein Vielfaches. Und: Die Chance für einen viel-
leicht notwendigenNeustart wird damit vertan.

Kommunikation mit
Mitarbeitern und Führungskräften

Warum?

3 Motivation und Leistungsbereitschaft stabilisieren

3 vorhandene Potenziale ausschöpfen

3 von Beginn anMitarbeitern Orientierung bieten durch
realistische Information

Was und Wie?

3 zeitnaheMitarbeiterbesprechung

3 Betriebsversammlung einberufen

Worauf ist zu achten?

3 sofort, wenn „Bedrohung“ für das Unternehmen bevor-
steht, Kontaktmit den betrieblichen Gremien
(z.B. Betriebsrat, Sprecherausschuss) aufnehmen

3 Situation offen und realistisch schildern

3 Ursachen und Rahmenbedingungen benennen

3 umVertrauenwerben und an Konsensfähigkeit appel-
lieren (z.B. freiwilliger Verzicht auf Gehaltsbestandteile)

3 Sofortmaßnahmen initiieren (z.B. Projektgruppe, Task
Force, Sanierungsberatung)

3 möglicheKonsequenzenaufzeigen (z.B. Zahlungsunfähig-
keit, Überschuldung, betriebsbedingte Kündigungen,
Änderungskündigungen, Insolvenzverfahren)

3 Abteilungsbesprechungen durchführen

3 Einzelgespräche anbieten

Kommunikation mit Geschäftspartnern

Warum?

3 ausloten, wie die Interessen der Geschäftspartner
in Übereinstimmung zu bringen sind

3 vorhandene Potenziale ausschöpfen

Was und Wie?

3 abgestufte Kommunikation, je nachWichtigkeit des
Kunden bzw. Lieferanten, inmündlicher oder schrift-
licher Form (z.B. Lieferanten-/Kundengespräche)

Worauf ist zu achten?

3 Situation realistisch darstellen, ggf. mit Unterstützung
von Steuer- oder Unternehmensberatern

3 umMithilfe bei der Krisenbewältigung bitten
(z.B. Zahlungsaufschub, Lieferantenkredit, Stundung,
Fristverlängerung, Skonto- oder Rabattgewährung)

3 Appell an gemeinsameVergangenheit und Zukunft

3 kontinuierliche Kommunikation vereinbaren

Kommunikation mit Banken

Warum?

3 Liquidität sicherstellen

3 Existenzsicherung gewährleisten

Was und Wie?

3 Gesprächmit Kundenberater der Hausbank und evtl.
weiteren Geschäftsbanken

3 Kontaktaufnahmemit Förderbank (z.B. KfW, Bürg-
schaftsbank)

Worauf ist zu achten?

3 Informationen (Unternehmenslage, Engpass) realistisch
darstellen

3 Konzept zur Krisenbewältigung skizzieren (münd-
lich/schriftlich)

3 aussagefähiges Zahlenmaterial vorlegen, ggf. Termin
mit Steuer- oder Unternehmensberater gemeinsam
wahrnehmen

3 zur Verfügung stehendes Instrumentarium ausloten
(z.B. Erhöhung der Kreditlinie, Umschichten von Kredi-
ten, Darlehensaufnahme)

3 gemeinsames Gesprächmit allen beteiligten Banken
zur Lösungsfindung vereinbaren

Kommunikation mit Institutionen (z. B. Arbeits-
agentur, Sozialversicherungsträger, Kammern)

Warum?

3 alleMöglichkeiten zur Existenzsicherung ausschöpfen

3 externen Sachverstand nutzen

Was und Wie?

3 rechtzeitig Kontakt aufnehmen, umgesetzliche Hand-
lungsspielräume zu klären

3 Existenzsicherungsmaßnahmen vereinbaren

Worauf ist zu achten?

3 lückenlose Information der jeweiligen Ansprechpartner

3 Lösungsmaßnahmen eruieren (z.B. Stundung von
Sozialversicherungsbeiträgen)

3 Förderungsmöglichkeiten durch die Arbeitsagentur
abstimmen und Einführung von Kurzarbeit festlegen

3 vorhandenen Beraterpool in Anspruch nehmen

3 „Runden Tisch“ der KfWMittelstandsbank nutzen
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Der 2. Versuch – Vorbereitung eines Neustarts
Ein neuer Start nach einemunternehmerischenMisserfolg ist nicht einfach, aber keineswegs aussichtslos. Ummöglichst gute
Ausgangsvoraussetzungen für den „Restart“ zu schaffen, beachten Sie bitte Folgendes:

IV Übersicht

Regulierung der Altverbindlichkeiten

3 Unter der Voraussetzung, dass Sie nicht gesetzlich zur
Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtet sind, stehen
Ihnen zur Schuldenregulierung entweder der gericht-
licheWeg (Eigenantrag zur Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens, verbundenmit einemAntrag auf Restschuld-
befreiung und ggf. Insolvenzkostenstundung) oder der
außergerichtlicheWeg über eine Einigungmit Ihren
Gläubigern zur Verfügung.

3 Nutzen Sie die Beratungsangebote der Insolvenz- und
Schuldnerberatungsstellen in Ihrer Region.

3 Das Insolvenzrecht ermöglicht natürlichen Personen
über einen Insolvenzantrag (verbundenmit einemAn-
trag auf Restschuldbefreiung und ggf. Insolvenzkosten-
stundung) eine Entschuldung in absehbarer Zeit. Auch
bei einer hohen Verschuldung gibt es hierdurch eine rea-
listische Aussicht auf einen schuldenfreien Neustart.

3 Es ist grundsätzlichmöglich, eine selbständige Tätigkeit
im eröffneten Insolvenzverfahren fortzuführen oder
auch aufzunehmen. Die Einschätzung, ob und unter
welchen Voraussetzungen dies tatsächlichmöglich und
sinnvoll ist, ist eine juristisch höchst komplexe Frage und
kann letztendlich nur einzelfallbezogen beantwortet
werden.

Konkrete Vorbereitung des Neustarts

3 Nutzen Sie bei der Vorbereitung des Restarts die kosten-
freien Angebote zur Gründungsberatung bei Kammern
undWirtschaftsförderungen in Ihrer Region.

3 Klären Sie, ob Sie alle notwendigen gewerberechtlichen
Voraussetzungen zumRestart erfüllen können. Es gibt
Tätigkeitskategorien, die zur Gewerbeanmeldung eine
Erlaubnis erfordern und bei denen die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit des Gründers bzw. der Gründerinmittels
einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamts überprüft wird.

3 Planen Sie sorgfältig die Dauer und die Kosten derMarkt-
einführung beim Restart. Rechnen Siemit Problemen
beimMarkteintritt. Dies ist realistisch. In vielen Fällen
werden die Anlaufzeit und die Anlaufkosten unterschätzt,
bis sich das neue Unternehmen amMarkt etabliert.

3 DieGewährungvonneuenKreditmittelnundBürgschaften
ist für Restarter grundsätzlichmöglich. Aber: So lange die
Regulierungder Altverbindlichkeitenmit denGläubigern
nicht geregelt ist bzw. die Restschuldbefreiungnochnicht
erteilt wurde,müssen Sie grundsätzlich davon ausgehen,
dass Sie „als nicht kreditwürdig“ gelten könnten.

3 Lassen Sie sich beraten, ob Sie beim Restart (erneut)
Zuschussmöglichkeiten zur Absicherung Ihrer Lebens-
haltungskosten in Anspruch nehmen können.

Quelle: Christiane Siegel, G.I.B./vgl. auch: Die 2. Chance, Leitfaden für Restarter,
Gesellschaft für innovative BeschäftigungsförderungmbH (G.I.B.), Bottrop 2007

Allgemeine Empfehlungen

3 Nehmen Sie sich Zeit. Vielleicht haben Sie jahrelang ver-
zweifelt versucht, Ihr erstes Unternehmen zu retten und
sind dabei über die Grenzen Ihrer körperlichen und see-
lischen Belastbarkeit gegangen. Nehmen Sie sich Zeit,
wieder zur Ruhe und zu Kräften zu kommen und versu-
chen Sie, Ihre neue Lebenssituation auch als Chance
für einenNeubeginn zu betrachten.

3 Planen Sie sorgfältig. Ein Restart ist ein schwieriges Un-
terfangen und hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn er
gut geplant ist. Überstürzen Sie nichts. Gerade beim Re-
start gilt: „Wenn du es eilig hast, geh’ langsam!“

3 Regulieren Sie Ihre Altverbindlichkeiten vor demNeu-
start. Bevor Sie den unternehmerischenNeuanfang ver-
suchen,müssen Sie auf jeden Fall eine außergerichtliche
oder gerichtliche Vereinbarung zur Schuldenregulie-
rungmit allen Gläubigern geschlossen haben.

Existenzsicherung

3 Melden Sie sich spätestens nach Einstellung der ersten
Selbständigkeit bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend
und klären Sie, ob sie noch Versicherungsansprüche auf
Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosen-
geld I) haben. Noch bestehende Ansprüche ruhen nach
der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit und verjäh-
ren spätestens vier Jahre nach erfolgter Existenzgrün-
dung. Achtung: Stichtagsregelung!

3 Bedürftige (ehemalige) Selbständige haben Anspruch
auf das neue Arbeitslosengeld II (ALG II). Das ALG II
ersetzt seit dem 1.1.2005 die bisherige Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für bedürftige Erwerbsfähige. Zuständig
hierfür ist das örtliche JobCenter.

Ursachenanalyse

3 Aus Fehlern undMisserfolgen kannman lernen. Die
Analyse der Ursachen für das Scheitern sollte deshalb am
Beginn der Planung für eine erneute Selbständigkeit ste-
hen.

3 Planungs- undManagementfehler gehören zu den häu-
figsten Pleiteursachen. Fragen Sie sich selbstkritisch, ob
Sie Ihre unternehmerische Kompetenz verbessern kön-
nen. Viele Selbständige sind zwar „Meister ihres Faches“,
haben aber in kaufmännischen und betriebswirtschaft-
lichen Dingen zu große Defizite. Nutzen Sie die Zeit vor
demNeustart, um sich z.B. in betriebswirtschaftlichen
Fragen fortzubilden.
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Unwissenheit, Angst und Zeitdruck

Interviewmit Rolf Rattunde, Rechts-
anwalt, Notar und Insolvenzverwalter,
Partner der Sozietät Leonhardt
Westhelle & Partner Berlin

Warum werden viele Existenzgründer
zahlungsunfähig? Können Sie das an
einem Beispiel erläutern?

Rattunde:Viele verwechseln Fähigkei-
ten undUnternehmertum. Ich kenne
eine hervorragende Software-Spezialis-
tin, die sich selbständig gemacht hat.
Siemusste sichKapital beschaffen, Büro-
räume anmieten, Schreibtische kaufen,
Arbeitsverträge aushandeln, sich um
die Berufsgenossenschaft und Kran-
kenversicherungen kümmern und vie-
lesmehr. Aber das, was sie am besten
konnte, dazu kam sie nichtmehr: Soft-
ware herstellen. Undweil sie kein „All-
round-Talent“ war und sich auch nicht
von Experten beraten ließ, hatte sie
bald finanzielle Schwierigkeiten, die
Kosten überstiegen die Einnahmen. Sie
konnte Zinsen und Tilgungsraten für
Kredite nicht zahlen, wurde zahlungs-
unfähig.

Wie kam es zur Insolvenz?

Rattunde:Die Sicherheiten, die die
Unternehmerin der Bank verpfändet
hatte, wurdenwertlos, weil es Spezial-
geräte für ihren Betriebwaren. Sie be-
zahlte keine Krankenversicherung für
dieMitarbeiter und lief Gefahr, sich
dadurch strafbar zumachen. Sie führte
die Umsatzsteuer nichtmehr ab und
leitete die einbehaltene Lohnsteuer
nicht an das Finanzamtweiter. Die
Falle schnappte zu, sie konnte endgül-
tig ihre Schulden nichtmehr bezahlen,
das Insolvenzverfahrenwurde eröffnet.

Welche Ursachen gibt es noch für
Insolvenz?

Rattunde:VieleUnternehmer gehen
nicht sparsam, vorsichtig und ängstlich
genugmit Krediten, auchmit öffentli-
chen Fördermitteln, um. Sie verschwen-
dendas geborgteGeld. Dazu statten Exis-
tenzgründer oft ihrUnternehmenmit
einer zugeringenEigenkapitaldecke aus.

Wer muss Insolvenz beantragen?

Rattunde: Ein Insolvenzantragmuss
dann gestellt werden, wenn es sich um
eine Kapitalgesellschaft handelt, etwa
eine GmbH. Natürliche Personen, also
Personengesellschaften, BGB-Gesellschaf-
ten oder offene Handelsgesellschaften
müssen darauf achten, dass sie nicht ge-
gen andere Vorschriften verstoßen, in-
demsie z.B.Warenbestellen, die sie nicht
bezahlen können oder keine Kranken-
kassenbeiträge fürMitarbeiter abführen.

In welchen Fällen müssen Kapital-
gesellschaften Insolvenz beantragen?

Rattunde:Wenn sie zahlungsunfähig,
d.h. nichtmehr in der Lage sind, ihre
Schulden zu bezahlen,müssen sie dafür
sorgen, dass sie innerhalb von dreiWo-
chen wieder liquide werden. Sonst müs-
sen Unternehmer bzw. Geschäftsführer
beimAmtsgericht Insolvenz beantragen.
Ein weiterer Grund für Insolvenz ist die
ÜberschuldungdesUnternehmens.Über-
schuldung liegt vor,wenndasVermögen
des Schuldners die bestehendenVerbind-
lichkeiten nichtmehr deckt. Der Tatbe-
stand der Überschuldungwurdedurch
das Finanzmarktstabilisierungsgesetz
imOktober 2008 alsMaßnahme zur Be-
kämpfung der aktuellenWirtschafts-
krise für denZeitraumbis Ende 2010 neu
definiert. Der Bundesgerichtshof fordert
übrigens von Geschäftsführern, dass sie
sich in Krisenzeiten regelmäßig über
den Bestand des Unternehmensver-
mögens informieren und überprüfen,
ob sie nicht schon überschuldet sind.

Was passiert, wenn man seiner
Antragspflicht nicht nachkommt?

Rattunde: In diesem Fall macht sich die

Geschäftsleitung strafbar. Das wird in
der Regel auch verfolgt, weil jede In-
solvenzakte der Staatsanwaltschaft
übermittelt wird. Darüber hinausmüs-
sen die Betroffenen auch damit rech-
nen, dass sie auf Schadenersatz verklagt
werden, wennDritte aufgrund der
verspäteten Insolvenz Verluste erlitten
haben.

Auch wenn Personengesellschaften
nicht dazu verpflichtet sind: Kann
es für sie dennoch sinnvoll sein, In-
solvenz zu beantragen?

Rattunde: Insolvenz kann jeder bean-
tragen, der zahlungsunfähigwird. Sinn-
voll ist es dann, wennman sie als ein
Instrument begreift, das eigene Unter-
nehmen zu sanieren oder um sich als
Verbraucher von seinen Schulden zu
befreien.

Ist es sinnvoll, das Unternehmen
zu schließen, bevor es zur Insolvenz
kommt?

Rattunde:Nein, in der Regel gibt es
persönliche oder auf das Unternehmen
bezogene Sanierungsoptionen. Diese
machen aber nur Sinn, solange das Un-
ternehmen noch existiert. Ichwürde
auf jeden Fall raten, zunächst Insolvenz-
antrag zu stellen und dann die Ent-
scheidung, wie hier zu verfahren ist,
dem Insolvenzverwalter oder -gericht
zu überlassen. In vielen Fällen ist es
dem Insolvenzverwaltermöglich, Per-
sonalkosten fürmaximal drei Monate
über Insolvenzgeld (einer staatlichen
Leistung) zu finanzieren. Dadurch kann
man den Betrieb praktisch ohne Aus-
gaben für Personal aufrechterhalten.

Wie groß ist die Chance, ein Unter-
nehmen in der Insolvenz zu sanieren?

Rattunde:Das deutsche Insolvenz-
recht ist seit Inkrafttreten der Insol-
venzordnung 1999 sanierungsfreund-
lich, weil es einen Sanierungsauftrag
erhalten hat. So bietet das heutige
Recht dieMöglichkeit eines Insolvenz-
planverfahrens, das weitgehende Ge-
staltungsspielräume zur Unterneh-
menssanierung eröffnet.

Interview
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6 GründerZeiten

Zahlungsunfähigkeit § 17 InsO
Allgemeiner Grund für die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens. Der Unter-
nehmer (Schuldner) ist nichtmehr in
der Lage, seine fälligen Zahlungspflich-
ten zu erfüllen. Er ist auch nichtmehr
in der Lage, kurzfristig Geldmittel (z.B.
Bankkredit) zu beschaffen, um seine
Zahlungsfähigkeit wiederherzustellen.

Drohende Zahlungsunfähigkeit
§ 18 InsO
Der Unternehmer ist voraussichtlich
nichtmehr in der Lage, seine fälligen
Zahlungspflichten zu erfüllen. Auf
Grundlage der zu erwartenden Einnah-
men und Ausgaben deutet alles darauf
hin, dass ermit großerWahrscheinlich-
keit zahlungsunfähigwird. Mit diesem
Eröffnungsgrund soll im Interesse der
SanierungerhaltenswerterUnternehmen
die Verfahrenseröffnung vorverlagert
werden. Anders als bei „Zahlungsunfä-
higkeit“ und „Überschuldung“ kann der
Insolvenzantrag nur vomUnternehmer
(Schuldner) selbst gestellt werden.

Überschuldung § 19 InsO
Eröffnungsgrund für juristische Perso-
nen (z.B. GmbH) und ihnen gleichge-
stellte Vermögensträger, d.h. Gesell-
schaften, bei denen kein persönlich
haftenderGesellschafter eine natürliche
Person ist (z.B. GmbH&Co. KG). Der In-
solvenzeröffnungsgrundderÜberschul-
dung basiert auf einer Gegenüberstel-
lung vonAktivvermögen und Verbind-
lichkeiten sowie auf demErgebnis einer
Fortführungsprognose. Ist die Fortfüh-
rung überwiegendwahrscheinlich, so
sind bei der Vermögensbewertung

Fachbegriffe „Insolvenz“

keine Liquidationswerte, sondern Fort-
führungswerte zugrunde zu legen.

Insolvenzantragspflicht
§ 64 GmbH-Gesetz
Grundsätzlich besteht keine allgemei-
ne Verpflichtung der Antragsberech-
tigten, einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Etwas anderes gilt bei juristischen
Personen (z.B. AG, GmbH) und Gesell-
schaften, bei denen kein persönlich
haftender Gesellschafter eine natürli-
che Person ist (z.B. GmbH&Co. KG).
Hier enthalten die jeweiligen Spezial-
gesetze Antragspflichten. So ist etwa
nach § 64GmbH-Gesetz der Geschäfts-
führer verpflichtet, spätestens drei
Wochennach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit den Antrag zu stellen.

Insolvenzmasse § 35 InsO
Hierunter verstehtman das gesamte
pfändbare Vermögen, welches dem
Unternehmer (Schuldner) zurzeit der
Eröffnung des Verfahrens gehört bzw.
das er während des Verfahrens erlangt.
Die Insolvenzmasse dient der gemein-
schaftlichenBefriedigung aller Gläubi-
ger, die im Zeitpunkt der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens einenVermö-
gensanspruch gegen den Schuldner
haben.

Insolvenzplan § 217 InsO
Ziel des Insolvenzplans ist, wie auch
sonst im Insolvenzverfahren, die Insol-
venzgläubiger bestmöglichst zu befrie-
digen und ggf. das Unternehmen zu
sanieren. Im Rahmen eines Insolvenz-
verfahrens steht den am Insolvenzver-
fahren Beteiligten allerdings ein größe-

rer Regelungsspielraum zur Verfügung
als in einem „Normalverfahren“. Zur
Vorlage eines Insolvenzplans sind der
Schuldner und der Insolvenzverwalter
berechtigt, wobei Letzterer auch von
der Gläubigerversammlungmit der
Planaufstellung beauftragt werden
kann.

VonderZielrichtung lassensichetwa
folgende Insolvenzpläneunterscheiden:
1. Sanierungsplan:Wiederherstellung
der Ertragskraft des schuldnerischen
Unternehmens bei Sanierung des Un-
ternehmensträgers
2. Übertragungsplan:Verkauf des Un-
ternehmens, des Betriebs oder von Be-
triebsteilen außerhalb der allgemeinen
Regeln
3. Liquidationsplan: vonden allgemei-
nen Regeln des Insolvenzverfahrens
abweichende Verwertung der einzel-
nenVermögensgegenstände des Unter-
nehmens

Wenn von einem Insolvenzplan
gesprochenwird, ist dabei in der Regel
der Sanierungsplan gemeint.

Quelle: Dr. KlausWimmer, Alexander Stenner
Lexikon des Insolvenzrechts, Hermann Luchterhand Verlag,

Neuwied, Kriftel 1999

Wer hilft in der Krise?

3 Die „Runden Tische“ und Bera-
tungszentren der KfWMittelstands-
bank; Tel. Infocenter: 01801 241124

3 Industrie- undHandels-
kammer (IHK)

3 Handwerkskammer (HWK)

3 Wirtschaftsförderung

3 Hilfen zur Früherkennung von
Defiziten in der Unternehmensent-
wicklung (Banken, Sparkassen,
Volks- und Raiffeisenbanken);
Kontakt: Ihre Hausbank

3 Coaching-Programmedes Ratio-
nalisierungs- und Innovationszen-
trums der DeutschenWirtschaft e.V.;
Kontakt: RKWLandesgruppen

3 Senior-Experten; Kontakt:
Senior-Experten-Service oder Bun-
desarbeitsgemeinschaft Alt hilft
Jung e.V.

Pfändungsschutz für die Altersvorsorge

Im Insolvenzfall können Vermögenswerte gepfändet werden. Für die Alters-
vorsorge Selbständiger gibt es nun allerdings einen Pfändungsschutz. Er soll
dafür sorgen, das angesparte Kapital einer Lebensversicherung oder einer pri-
vaten Rentenversicherung vor einem unbeschränkten Pfändungszugriff zu
schützen.

Der Pfändungsschutz ist in der Höhe nach dem Lebensalter gestaffelt und
beträgt bis zumaximal 238.000 Euro, die für die Alterssicherung in bestimmten
Verträgen zurückgelegt werden können. Auch die Hinterbliebenenversorgung
ist in den Pfändungsschutzmit einbezogen.

Weitere Informationen: www.existenzgruender.de
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Es gibt ein Leben nach der Insolvenz: Neustart

Eine Insolvenz geordnet abzuarbeiten,
kann die Voraussetzung für einen erfol-
greichenwirtschaftlichenNeuanfang
sein. Allerdings haben „gescheiterte“
GründerundGründerinnen immernoch
mit demVorurteil zu kämpfen, Verlierer
undVersager zu sein. Aberwissenschaft-
liche Untersuchungen zeigen: Eine sol-
che Stigmatisierung erfolgt zu Unrecht.
„Restarter“, also Unternehmer und
Unternehmerinnen, diemit ihrem vor-
herigen Unternehmenwirtschaftlich
gescheitert sind, leisten einenwichti-
gen Beitrag zumGründungsgeschehen.
Nach einer Untersuchung des Instituts
fürMittelstandforschung in Bonn sind
mindestens elf Prozent der Gründer
Restarter und haben ein vergleichbares
Erfolgspotenzial wie erstmalige
Gründer.

Es gibt ein Leben nach der
Insolvenz
Die gute Nachricht zuerst: Ein unter-
nehmerisches Leben nach der Insolvenz
ist zwar kein Zuckerschlecken, aber
möglich.Wie groß die Chance tatsäch-
lich ist, kann nur im Einzelfall entschie-
denwerden.

Chancen
Aus Fehlern lernen: Erfolgreiche Re-
starter raten: Aus Fehlernmuss – und
kann! –man lernen. Die sorgfältigeAna-
lyse der Pleitegründe ist – neben der
Regulierung der Altverbindlichkeiten –
absolute Voraussetzung für einen er-
folgreichen zweiten Versuch. Trotz der
finanziellenRestriktionen, denenZweit-
gründer ausgesetzt sind, hilft Restar-
tern ihr aus dem Scheitern gewonnenes
Erfahrungswissen, diese Restriktionen
zumindest zum Teil auszugleichen.
Restartermit einmaliger vorheriger
Geschäftsaufgabe können im Schnitt
sogar ein gegenüber Erstgründern um
30 Prozent höheres Einkommen erzie-
len, so lautet ein Untersuchungser-
gebnis, das das Institut fürMittelstands-
forschung (Bonn) veröffentlicht hat.

Schwachstellen imKonzept besei-
tigen:Voraussetzungen für einen er-
folgreichenNeustart sind ein fundiertes
Konzept und eine sorgfältige Planung.
Analysieren Sie selbstkritisch, ob und

Startkapital:Die größte Hürde für ei-
nen erfolgreichen Restart stellt oft der
fehlende Zugang zu demhierfür erfor-
derlichen Startkapital dar. Aufgrund
der vorherige Pleite und der persönli-
chenHaftung – insbesondere bei Bank-
krediten – sind private Rücklagen auf-
gebraucht, Sicherheiten verwertet und
vorhandenes Vermögen zur Schulden-
regulierung eingebracht. Solange noch
Altverbindlichkeiten bestehen bzw. die
Restschuldbefreiung noch nicht erteilt
wurde,müssen Sie daher davon ausge-
hen, dass Sie bei Banken als „nicht kre-
ditfähig“ gelten. Die einzigeMöglich-
keit, einenNeustart zu finanzieren,
liegt deshalb häufig in der Einbin-
dung privater Kapitalgeber bzw.
Bürgen.

Insolvenzen und Wirtschaftsbereiche

16.825

Dienstleistungen

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009

14.772

7.139

Handel

6.148

6.422

Bau

5.319

3.168

Verarbeitendes Gewerbe

2.420

2006 2007

wie Sie erkannte persönliche und be-
triebliche Schwachstellen (insbesonde-
re Krisenfaktoren aus der ersten Grün-
dung) bei Ihrer zweiten Gründung aus-
gleichen können. Nutzen Sie die Fehler,
die Sie während Ihrer ersten Selbstän-
digkeit gemacht haben, als Quelle für
Verbesserungen.

Hürden
Altlasten:WennUnternehmen schei-
tern, dann verlieren Unternehmerin-
nen undUnternehmer häufig nicht nur
ihr Geld und Vermögen, sondern auch
das Vertrauen in sich und dieWelt.
Selbständige, die Pleite gegangen sind,
berichten davon, dass sie einige Zeit
gebraucht haben, umdie Erfahrung
des Scheiterns zu verarbeiten und psy-
chisch und physischwieder zu Kräften
zu kommen. Auchwenn Sie sicher sind,
schnellstmöglichwieder selbständig
arbeiten zuwollen:Nehmen Sie sich
diese Zeit und regulieren Sie zunächst
auf jeden Fall Ihre Altverbindlichkeiten.

Das Insolvenzrecht bietet persönlich
haftenden (ehemaligen) Selbständigen
einen Ausweg aus der drohenden
lebenslangenVerschuldung: Unter be-
stimmten Voraussetzungen ist esmög-
lich, sechs Jahre nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens eine so genannte
Restschuldbefreiung zu bekommen.

Tel. 01805 67 67 12
(0,14 Euro/Min.)

Bürgertelefon zur Arbeits-
marktpolitik und -förderung
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Schuldnerberatung
Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung e.V.
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel
Tel.: 0561 77 1093, Fax: 0561 71 1126
info@bag-sb.de
www.bag-sb.de

Hamburger „Firmenhilfe“
derWirtschaftsbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg:
telefonische Beratung bei Ärgermit Bank,
Gläubigern, Kunden oder Zulieferern u.a.,
keine Rechts- und Steuerberatung!
montags bis freitags von 09.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 04043216949
www.firmenhilfe.org

Schuldenhelpline
Bundesweite Telefon- undOnline-Beratung
für Privathaushalte und Selbständigemit
Schuldenproblemen.
Montags bis freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr,
dienstags und donnerstags zusätzlich von
15.00 bis 20.00 Uhr.
Tel.: 0180 4564564 (20 Cent pro Anruf aus
demdt. Festnetz)
www.schuldenhelpline.de

Sanierungsportal – Der Insolvenzplan –
Initiative 2. Chance
Internetportal getragen vomDeutschen
Institut für angewandtes Insolvenzrecht
www.sanierungsportal.de

Print- und Online-
Informationen
Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie
(BMWi)

Broschüren und Infoletter:

3 Starthilfe – Der erfolgreiche Weg
in die Selbständigkeit

3 GründerZeitenNr. 17 „Gründungskonzept/
Businessplan“

3 GründerZeiten Nr. 22
„Krisenmanagement“

3 GründerZeiten Nr. 31 „Liquidität“

3 GründerZeiten Nr. 41 „Persönliche
Absicherung für Existenzgründer und
Unternehmer“

CD-ROM:

3 BMWi-Softwarepaket für Gründer und
junge Unternehmen unter
www.softwarepaket.de

Internet:

3 BMWi-Existenzgründungsportal
www.existenzgruender.de

Bestellmöglichkeiten:
Bestelltel.: 03018 615 4171
bmwi@gvp-bonn.de
Download u. Bestellfunktion:
www.existenzgruender.de

BMJ: Restschuldbefreiung – eine neue
Chance für redliche Schuldner
Download: www.bmj.de

Der Insolvenzplan – Eine häufig verkannte
Chance zur Sanierung auch kleiner und
mittlerer Krisenunternehmen
Gesellschaft für innovative Beschäftigungs-
förderungmbh (G.I.B.), Bottrop 2007
Download: www.gib.nrw.de

Die 2. Chance – Leitfaden für Restarter
Gesellschaft für innovative Beschäftigungs-
förderungmbh (G.I.B.), Bottrop 2007
Download: www.gib.nrw.de

Insolvent –was tun?
Wegweiser durch das Insolvenzverfahren,
Landesgewerbeförderstelle des nordrhein-
westfälischenHandwerks e.V. (LGH) (Hrsg.),
Düsseldorf

Kontakte (Auswahl)

Fördergelder
Beratung fördert das Bundesamt
fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn
Tel.: 06196 908570
www.beratungsfoerderung.net

genannten redlichen Schuldner vorge-
sehen –, somuss dieser den pfändbaren
Teil seines Einkommens über einen Zeit-
raum von sechs Jahren („Wohlverhal-
tensperiode“) an einen Treuhänder ab-
führen, der die Beträge andieGläubiger
weiterleitet. Die Rückzahlung der ge-
stundeten Verfahrenskosten hat dabei
allerdings Vorrang.

DieWohlverhaltensperiodebeginnt
mit der Eröffnung des Insolvenzver-
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Redaktionsservice

fahrens. Der Schuldnermuss dem
Gericht jeden Arbeits- und Ortswechsel
anzeigen und sich um zumutbare Ar-
beit bemühen. Verstößt der Schuldner
gegen diese Pflichten, kanner vom
Gericht von der Restschuldbefreiung
ausgeschlossenwerden. Nach Ablauf
derWohlverhaltensperiode erlässt
das Gericht per Beschluss alle restlichen
Verbindlichkeiten. Die Gläubiger kön-
nen auf neues Vermögen nichtmehr
zugreifen.

Anteile von Wiederholungsgründern in Deutschland

Ergebnisse verschiedener Erhebungen / in Prozent aller Gründer

29
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Panel

28,1
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Gründungs-
monitor

13,5

Gründer-
panel des
IfM Bonn

13,4

ZEW-
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Quelle: IfM Bonn


